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Quelle
Informationsträger, der in der politisch-opera
tiven Arbeit des MfS zur Gewinnung operativ be
deutsamer Informationen genutzt wird. Es wird 
zwischen inoffiziellen Qu. und offiziellen Qu. 
unterschieden.
Inoffizielle Qu. sind vor allem die IM und GMS, 
aber auch operative —► Mittel, die zielgerich
tet zur Gewinnung operativ bedeutsamer Informa
tionen zum Einsatz kommen.
Offizielle Qu. sind Personen, die im Rahmen des 
—Zusammenwirkens oder in anderer offizieller 
Form zur Gewinnving operativ bedeutsamer Informa
tionen genutzt werden und offizielle Unterlagen, 
Materialien, Dokumente, Publikationen, Archive, 
Informationsspeicher (z. B. der DVP), die Tages
presse, Zeitschriften u. ä.

Quellenschutz
ständige Gewährleistung der Konspiration und Ge
heimhaltung aller Informationsquellen des MfS, 
vorrangig der IM, GMS, operativen Mittel und Me
thoden. Er umfaßt auch vertrauliche Informatio
nen aus der Bevölkerung, von staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen, gesellschaftlichen 
Organisationen sowie von Bürgern aus dem Opera
tionsgebiet. Qu. ist vor allem durch die Konspi- 
rierung bzw. Geheimhaltung der tatsächlichen 
Herkunft der Informationen sowie der Art und 
Weise ihrer Erlangung zu gewährleisten.
Schutz der Quellen hat grundsätzlich gegenüber 
allen staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
ganen sowie gesellschaftlichen Organisationen 
zu erfolgen.
Informationen an leitende Partei- und Staats
organe sind grundsätzlich so abzufassen, daß 
keine Rückschlüsse auf die Quellen gezogen 
werden können. Bei besonders internen Informa
tionen ist zusätzlich darauf zu verweisen, daß 
diese nur "zur persönlichen Auswertung" be
stimmt sind und keine Weitergabe möglich ist.
Qu. ist innerhalb des MfS gegenüber anderen 
Angehörigen sowie gegenüber anderen opera
tiven Diensteinheiten zu gewährleisten.


